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Norm

VersVG §12 Abs1

VersVG §12 Abs2

1. VersVG § 12 heute

2. VersVG § 12 gültig ab 01.07.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2012

3. VersVG § 12 gültig von 01.01.1995 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 509/1994

4. VersVG § 12 gültig von 06.04.1959 bis 31.12.1994

1. VersVG § 12 heute

2. VersVG § 12 gültig ab 01.07.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2012

3. VersVG § 12 gültig von 01.01.1995 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 509/1994

4. VersVG § 12 gültig von 06.04.1959 bis 31.12.1994

Rechtssatz

Der von einem (einzigen) Versicherungsfall ausgelöste, dem Grund nach uneingeschränkt angemeldete

Deckungsanspruch in der Haftp;ichtversicherung unterliegt auch dann einer einheitlichen Verjährung, wenn der

Versicherungsnehmer vorerst vom Geschädigten nur wegen eines Teils des eingetretenen Schadens in Anspruch

genommen wird und erkennbar ist (oder sogar feststeht), dass der Versicherungsnehmer wegen des restlichen

gedeckten Schadens noch in Anspruch genommen werden kann. Die Verjährung nach § 12 Abs 1 VersVG beginnt

daher in diesem Fall auch für den vorhersehbaren restlichen Deckungsanspruch mit der ersten, auch nur teilweisen

Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers.Der von einem (einzigen) Versicherungsfall ausgelöste, dem Grund nach

uneingeschränkt angemeldete Deckungsanspruch in der Haftp;ichtversicherung unterliegt auch dann einer

einheitlichen Verjährung, wenn der Versicherungsnehmer vorerst vom Geschädigten nur wegen eines Teils des

eingetretenen Schadens in Anspruch genommen wird und erkennbar ist (oder sogar feststeht), dass der

Versicherungsnehmer wegen des restlichen gedeckten Schadens noch in Anspruch genommen werden kann. Die

Verjährung nach Paragraph 12, Absatz eins, VersVG beginnt daher in diesem Fall auch für den vorhersehbaren

restlichen Deckungsanspruch mit der ersten, auch nur teilweisen Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers.

Das gilt auch für die 10-jährige absolute Verjährungsfrist des § 12 Abs 2 letzter Satz VersVG, die bei Hemmung der

Verjährung auch zu laufen beginnt, wenn zwar ein Teil des Anspruchs des Versicherungsnehmers vom Versicherer

erfüllt wurde, der Versicherer aber zum restlichen, dem Grund nach angemeldeten und vorhersehbaren

Deckungsanspruch keine schriftliche Entscheidung im Sinn des § 12 Abs 2 VersVG getroAen hat.Das gilt auch für die

10-jährige absolute Verjährungsfrist des Paragraph 12, Absatz 2, letzter Satz VersVG, die bei Hemmung der Verjährung

auch zu laufen beginnt, wenn zwar ein Teil des Anspruchs des Versicherungsnehmers vom Versicherer erfüllt wurde,

der Versicherer aber zum restlichen, dem Grund nach angemeldeten und vorhersehbaren Deckungsanspruch keine

schriftliche Entscheidung im Sinn des Paragraph 12, Absatz 2, VersVG getroffen hat.
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